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Ausland die Herausgabe der Asche an die Bestattungspflichtigen nach dem dort geltenden Bestattungs-
recht zulässig, kann diese im Ausland erfolgen. Wird die Asche jedoch wieder nach Bayern eingeführt, 
muss diese umgehend nach den Vorschriften des Bayerischen Bestattungsgesetzes beigesetzt werden. 
Es wird insoweit darauf vertraut, dass die Bestattungsunternehmen nach ihrem Berufsethos eine ord-
nungsgemäße Bestattung nach den Vorgaben des Bestattungsrechts sicherstellen. 
 
Bei Bestattungen im Inland darf der Bestatter die Asche weiterhin nur dann vom Krematorium abholen, 
wenn er im Auftrag eines Friedhofsträgers tätig wird und eine sog. Urnenanforderung vorlegen kann.  
 
Zu Nr. 21 
Durch Einfügen des neuen § 30 Abs. 2 werden unter bestimmten Umständen Bestattungen im Leichen-
tuch ohne Sarg bei Erdbestattungen zugelassen. Damit wird die Sargpflicht im Grundsatz beibehalten. 
In Satz 1 wird der Friedhofsträger vielmehr ermächtigt, Bestattungen in einem Leichentuch ohne Sarg 
aus religiösen und weltanschaulichen Gründen zuzulassen. Damit soll in Bayern das Recht gestärkt wer-
den, nach der weltanschaulichen und religiösen Haltung bestattet zu werden. Die Nennung sowohl reli-
giöser als auch weltanschaulicher Gründe erfolgt im Hinblick auf die verfassungsrechtliche Verankerung 
in Art. 4 Abs. 1 Grundgesetz (GG)
anhand der zu Art. 4 Abs. 1 GG und Art. 107 der Bayerischen Verfassung geltenden Grundsätze zu 
erfolgen. Danach bezeichnet eine Religion oder Weltanschauung vereinfacht die Anschauung eines Men-
schen über die Welt als Ganzes sowie Herkunft und Ziel des menschlichen Lebens. Die Weltanschauung 
beschränkt sich dabei auf innerweltliche Bezüge, während die Religion die Beziehung des Menschen zu 
höheren Mächten beinhaltet. Mit der Ermächtigung des Friedhofsträgers, Bestattungen in einem Leichen-
tuch ohne Sarg aus religiösen oder weltanschaulichen Gründen zulassen zu können, wird die kommunale 
Selbstverwaltung gestärkt und den unterschiedlichen Gegebenheiten in bayerischen Gemeinden und 
Städten Rechnung getragen. Der Friedhofsträger prüft vor Ort, ob Bestattungen in einem Leichentuch 
ohne Sarg in der Friedhofssatzung oder durch Entscheidung im Einzelfall zugelassen werden sollen oder 
nicht. Entscheidet er sich dafür, kann er weiterhin anhand der örtlichen Gegebenheiten festlegen, ob der 
Transport der Leiche auf dem Friedhof (insb. von der Aussegnungshalle) bis zum Grab in einem ge-
schlossenen Sarg zu erfolgen hat oder auch in einem Leichentuch ohne Sarg zulässig sein soll. Bei der 
Prüfung sind u.a. der Bedarf für Bestattungen im Leichentuch ohne Sarg und die örtlichen Gegebenheiten 
einschließlich der Bodenbeschaffenheit sowie die soziale und gesellschaftliche Zusammensetzung der 
Gemeinde zu beachten. Satz 
entgegenstehen dürfen. Dabei ist nach Art. 5 BestG insbesondere sicherzustellen, dass keine Gefahren 
für die Gesundheit und Belange der Strafrechtspflege zu befürchten sind. Dazu regelt Satz 2 klarstellend, 
dass Bestattungen ohne Sarg im Leichentuch bei infektiösen und hochkontagiösen Leichen nach § 7 
unzulässig sind. Zu wahren sind überdies die Würde des Verstorbenen und das sittliche Empfinden der 
Allgemeinheit. Satz 3 sieht Anforderungen an das verwendete Leichentuch vor. Durch die Bezugnahme 
auf Abs. 1 Satz 2 Nrn. 2 und 3 wird geregelt, dass die Beschaffenheit von Boden und Grundwasser durch 
das Leichentuch nicht nachteilig verändert werden darf und eine Verwesung des Leichnams innerhalb 
der Ruhezeit ermöglicht werden muss. 
 
Durch Einfügen des neuen Abs. 2 werden die bisherigen Abs. 2 bis 4 zu den Abs. 3 bis 5. In Abs. 4 Satz 2 
a.F. erfolgt eine redaktionelle Anpassung an die Neubenennung der Absätze sowie Änderungen entspre-
chend Nr. 3.3 der RedR.  
 

Urnen du  
 
Zu Nr. 22 

§ 33 wird die Möglichkeit geschaffen, Anträge auf Ge-
nehmigung einer Beisetzung außerhalb von Friedhöfen sowohl schriftlich als auch elektronisch, insb. per 
E-Mail, zu stellen. Damit soll dem Ziel des Bayerischen E-Government-Gesetzes vom 6. Mai 2019 Rech-
nung getragen werden, Verwaltungsvorgänge zu digitalisieren. 
 
Zu Nr. 23 
Die Ordnungswidrigkeitentatbestände in § 34 werden an die Änderungen der BestV angepasst.  
 
In den Nr. 3 bis 5 erfolgen redaktionelle Anpassungen, um die Streichung von § 3 Abs. 2 nachzuvollzie-
hen.  

Zu Nr. 21

Städten Rechnung getragen. Der Friedhofsträger prüft vor Ort, ob Bestattungen in einem Leichentuch 
ohne Sarg in der Friedhofssatzung oder durch Entscheidung im Einzelfall zugelassen werden sollen oder 
nicht. Entscheidet er sich dafür, kann er weiterhin anhand der örtlichen Gegebenheiten festlegen, ob der 


